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Fragenkatalog zur Durchführung der Trinkwasserverordnung im Rahmen des 
Bleiprojektes 
Viele von Ihnen haben in den letzten Tagen ein Schreiben des Gesundheitsamtes zum Thema 
„Bleiprojekt“ erhalten, das zur Zeit für reichlich Unruhe sorgt. Aus diesem Grunde hat der 
Siedlerverein mit der Stadt Frankfurt Kontakt aufgenommen und um Klärung gebeten. Die 
Fragen und Antworten haben wir unten in einem Katalog zusammengestellt und werden Ihnen 
hoffentlich etwas mehr Aufschluss geben. Der Siedlerverein ist aber wegen der endgültigen 
Regelung noch in Verhandlung. Sollten sich neue Entwicklungen ergeben, werden wir Sie 
informieren. Aktuelle Informationen finden Sie auch immer im Internet unter 
www.siedlerverein.de  Register „Aktuelles". 
 
1. Was ist, wenn der Grenzwert von z.Zt. 25 ug/l als Ergebnis der Messung 

überschritten wird? Müssen bauliche Maßnahmen ergriffen werden? 
Ja, bei Grenzwertüberschreitung muss innerhalb eines Jahres Abhilfe geschaffen, sprich, 
saniert werden. 
 

2. Was ist, wenn das Messergebnis zwischen den Grenzwerten 10 ug/l und 25 
ug/l liegt? Müssen dann die u.U. vorhandenen Bleileitungen zwingend bis 
2013 ausgetauscht werden? 
Nicht zwingend, aber vernünftiger Weise schon. Sollte bis 2013 nicht freiwillig saniert 
worden sein, erfolgt eine erneute kostenpflichtige Untersuchung. Wird der Wert 
bestätigt, hat das eine Sanierungsaufforderung zur Folge. 
 

3. Was ist, wenn der Grenzwert von 10 ug/l trotz vorhandener Bleileitung nicht 
erreicht wird? 
 
Dann besteht keine weitere Veranlassung zu Handeln, da es keine Gesetze gibt, die 
Bleileitungen verbieten. Wenn die Grenzwerte eingehalten werden, ist die 
Wasseraufnahme bedenkenlos und die Leitungen können verlegt bleiben. 
 

4. Gibt es verbindliche Auflagen oder Sanktionen, wenn Grenzwerte 
überschritten werden? 
Die Sanierung muss innerhalb eines Jahres erfolgen. Zuwiderhandlung ist ein 
Straftatbestand und wird von der Staatsanwaltschaft geahndet, in der Regel mit recht 
hohen Geldstrafen. 
 

5. Wie kann ich die entstehenden Kosten von 190€ für die 
Trinkwasseruntersuchung vermeiden? 
 
5.1. Indem ich durch eine Installationsfirma den Nachweis erbringe, dass in der 

eigenen Hausinstallation keine Bleileitungen vorhanden sind. 
5.2. Dass die Querleitung für alle zusammenhängenden Häuser ebenfalls nicht aus 

Bleirohr besteht. 
5.3. Die Zufuhr von der Straße ebenfalls bleifrei ist. 
5.4. Dass in keiner der gemeinsam versorgten Liegenschaften Bleileitungen 

vorhanden sind. 
oder die Bedingungen 5.1 bis 5.4 im Jahr 2004/2005 erfüllt werden. 
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6. Woher weiß ich, wie das Einspeisungsrohr von der Straße her beschaffen ist? 
Die MAINOVA AG hat Unterlagen über die einzelnen Hauseinführungsleitungen und 
kommt ggf. auch vor Ort. Auskunft erteilt Herr Günther unter 069/213 26266 

 
7. Wie kann ich feststellen, ob in meinem Haus noch Bleileitungen vorhanden 

sind und die gemeinsame Querleitung nicht mehr aus Blei besteht? 
7.1. Prüfung durch eine Installationsfirma  
7.2. Lückenloser Nachweis durch Handwerkerrechnungen. 

 
8. Wenn alle angeschlossenen Liegenschaften nachweislich bleifrei sind und nur 

die gemeinsame Querleitung aus Blei besteht, ist dann nur 1 Messung für alle 
Teilnehmer möglich? ( Kostenteilung ) 
Keine generelle Zusage möglich, Klärung im Einzelfall. Bei exakt gleichen 
Grundvoraussetzungen ist eine gemeinsame Messung voraussichtlich möglich. Ein 
Pilotprojekt läuft derzeit. 
 

9. Ist die gesamte gemeinsame Querleitung „bleifrei“, in einigen ( 2 oder 3 ) 
Häusern der zusammenhängenden Liegenschaften jedoch noch ganz oder 
teilweise Bleileitungen vorhanden, muss dann in jeder Liegenschaft dieser 
Einheit eine Untersuchung durchgeführt werden? 
Bei Trinkwasserleitungen aus Blei in der Hausinstallation ist generell eine Untersuchung 
jeder einzelnen Liegenschaft erforderlich, da nie 100% nachvollziehbar ist, zu welchen 
Teilen und an welcher Stelle noch Blei verlegt ist, welche anderen Materialien noch 
verlegt sind etc.. Diese Voraussetzungen stimmen in keinem Fall völlig identisch mit 
einem Nachbarn überein. Daher kommen nur Einzeluntersuchungen in Frage. 
 

10. Wie kann ich erkennen, ob an der Querleitung noch weitere Teilnehmer 
hängen? 
Wenn die Querleitung im Keller unterbrechungsfrei zum Nachbarn weitergeführt ist. 
 

11. Wann wird das Gesundheitsamt mit den Messungen beginnen? 
Das kommt auf die einzelnen Rückmeldungen an, vermutlich September/Oktober 2004. 
Wichtig ist eine Rückmeldung innerhalb der Frist, um Sanktionen zu vermeiden. Eine 
Probenahme erfolgt nicht automatisch nach Ablauf der Frist. 

 
12. Gibt es eine Möglichkeit die hohen Gebühren für die Untersuchung zu 

reduzieren, wenn z.B., alle Teilnehmer mit einer gemeinsamen Querleitung am 
gleichen Tag untersucht werden? ( Anfahrt entfällt ) 
Nein, diese Möglichkeit besteht leider nicht. 
Der Betrag von € 190 beinhaltet neben Probenahme- und Analysekosten von 3 Wasser 
proben noch Verwaltungsgebühren und Fahrtkosten. Die Fahrtkosten wurden 
pauschaliert und auf ein Minimum begrenzt, sind also bereits darauf ausgelegt, dass die 
mit einer Fahrt beprobten Liegenschaften eng aneinander liegen. 
 

 
13. Wie kann ich mir einen Überblick verschaffen, wie die Situation bei den 

Nachbarn mit der gemeinsamen Querleitung ist? 
Nachbarn befragen oder/und Prüfung durch Installationsfirma (Anschrift s. unten) 
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14. Wenn u.U. die Einspeisungsleitung und/oder die gemeinsame Querleitung 
erneuert werden müssen, wie sieht es mit der Kostenverteilung aus? 
Wie schon im Reichsheimstättenvertrag (Kaufvertrag) Abschnitt IV/11/4 festgelegt, 
werden die Kosten von gemeinschaftlichen Anlagen auf die beteiligten Haushalte 
umgelegt. Diese Regelung hat auch heute noch Gültigkeit ! 

 
Alle Entscheidungen über die nötigen Maßnahmen werden vom Gesundheitsamt getroffen. 
Auskunft erteilt Frau Sauer Telefon: 069-212-30302 E-Mail : antje.sauer@stadt-frankfurt.de 
 
Der Siedlerverein hat mit der Installationsfirma Loth für ein Gutachten einen Pauschalpreis von 
15 € vereinbart. Dieses Gutachten kann dem Gesundheitsamt vorgelegt werden. Aus Gründen 
der Wettbewerbsgerechtigkeit weisen wir darauf hin, dass selbstverständlich jede andere, von 
der Stadt zugelassene Installationsfirma dieses Gutachten erstellen darf. Bei den Pr 
 
Neue Abfallverordnung 
Ab 01.01.2005 werden für die grünen und braunen Tonnen bei Leerung Sonderleistungen für 
Transportwege erhoben, wenn die Tonnen weiter als 15 Meter vom Straßenrand entfernt 
aufgestellt sind. Ausgenommen ist die gelbe Tonne. Die Tonnen mit einem Inhalt von 80 bis 
240 Liter liegen in einer Tarifzone. Bei Liegenschaften, die vom Straßenrand weiter als 15 
Meter entfernt sind, bietet es sich an, 240 Liter Tonnen gemeinsam mit dem Nachbarn zu 
nutzen um die Gebühren zu halbieren. Es müssen allerdings Teilnehmer am gemeinsamen 
Hauseingang sein. Bei Liegenschaften mit Entfernungen von unter 15 Metern zum Straßenrand 
spielt diese Gebührenstruktur keine Rolle, könnte aber bei Reduzierung der Tonnenanzahl zu 
einer Verbesserung der Optik führen. Die Gebührenstruktur ist momentan noch nicht 
transparent genug um für alle Fälle in der Siedlung genaue Angaben machen zu können. Wir 
bleiben am Ball. Der mögliche Austausch der Tonnen kann jetzt schon schriftlich beantragt 
werden bei:  FES GmbH  Postfach 600220  /  60332 Frankfurt 
Als Angaben werden die Straße und Hausnummer der zwei Teilnehmer und die dazugehörige 
Nummer des Grundabgabebescheids benötigt 
 
 
Neue Trinkwasseranschlüsse im III.Bauabschnitt / Erdung 
Im Rahmen der Sanierungsmaßnahmen im III.Bauabschnitt wird von der Mainova die 
Auswechslung des Privatanschlusses empfohlen und gleichzeitig darauf hingewiesen, das 
wegen der thermoplastischen Beschaffenheit des neuen Materials eine Erdung nicht mehr 
hergestellt werden kann. Wie sieht eine vorschriftsmäßige Erdung eines Siedlungshauses nun 
aus ? Alle metallischen Teile im Haus, die durch einen möglichen Fehler mit elektrischer 
Spannung in Berührung kommen können, müssen durch „Erdung“ geschützt sein. Dies sind : 
Heizungsrohre, Wasserverbrauchsrohre, Gasrohre, Antennenanlagen, leitfähige 
Baukonstruktionen. Durch eine sogenannte „Potential-Ausgleichsschiene“ werden diese Teile 
über Draht untereinander und dann mit dem „Nulleiter“ und „Schutzleiter“ des elektrischen 
Hausanschlusses verbunden. Optimal wäre allerdings, wenn alle Potentialausgleichsschienen 
der Einzelhäuser untereinander verbunden wären. Dann hätte die Siedlung eine „dicke“, also 
sichere  Erdung. Ein möglicher weiterer Erdungsschutz ist der „Fehlerstrom-Schutzschalter“, 
der bereits bei geringem Fehlerstrom die elektrische Anlage abschaltet. Bei zusätzlichen 
Fragen gibt unser Ehrenvorstandsmitglied Günter Kochen ( Tel. 76 818 78 ) gerne Auskunft. 
 


